
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/11/21 88/08/0287
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1989

Index

Sozialversicherung - ASVG - AlVG

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs3 lita idF 1987/290

AlVG 1977 §12 Abs3 litb idF 1987/290

AlVG 1977 §12 Abs6 litc idF 1987/290

Rechtssatz

Das monatliche Durchschnittseinkommen eines selbstständig Erwerbstätigen ist auch nach der Nov BGBl 1987/290

durch Zwölftelung des Jahreseinkommens zu ermitteln (Hinweis E 23.10.1986, 85/08/0196, VwSlg 12276 A/1986),

allerdings mit der Maßgabe, dass nicht das Einkommen der 12 Monate vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, sondern das

Jahreseinkommen auf Grund der Feststellungen eines Einkommensteuerprüfungsverfahrens heranzuziehen ist.
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